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RS OGH 1953/5/20 3Ob294/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1953

Norm

EO §348

EO §349

EO §350 Abs6

Rechtssatz

Unzulässigkeit der Exekution dadurch, daß der Vollstrecker dem Betreibenden in den Besitz der rückzustellenden

ideellen Hälfte der Liegenschaft setzt und alles rechtliche und sachliche Zubehör an der ideellen Hälfte durch Zeichen

übergibt, indem er die auf den Liegenschaften vorhandenen Maschinen und Einrichtungsgegenstände genau

verzeichnet und mit einem Merkmal versieht.
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